
3

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch – ABGB

NEUJGS 1811/946 idF BGBl I 2013/179

(Auszug)

Bestandvertrag

§ 1090. Der Vertrag, wodurch jemand den Gebrauch einer unver-
brauchbaren Sache auf eine gewisse Zeit und gegen einen bestimmten Preis er-
hält, heißt überhaupt Bestandvertrag.

Literatur:

Hausmann, Wieviel MRG verträgt ein Superädifikat? wobl 2013, 101

I. Miet- und Pachtvertrag

§ 1091. Der Bestandvertrag wird, wenn sich die in Bestand gegebene
Sache ohne weitere Bearbeitung gebrauchen läßt, ein Mietvertrag; wenn sie
aber nur durch Fleiß und Mühe benützt werden kann, ein Pachtvertrag ge-
nannt. Werden durch einen Vertrag Sachen von der ersten und zweiten Art
zugleich in Bestand gegeben; so ist der Vertrag nach der Beschaffenheit der
Hauptsache zu beurteilen.

Entscheidungen:

E 1. Beim Aufenthalt in einem Beherbergungsbetrieb während eines Schul-
schikurses steht zwar typischer Weise die Unterbringung im Vordergrund,
daneben kommt aber auch der Verpflegung und weiteren Leistungen des Be-
herbergungsbetriebs wie etwa der Reinigung oder der Zurverfügungstellung
von Freizeiteinrichtungen keine unwesentliche Bedeutung zu. Ein solcher Be-
herbergungsvertrag unterscheidet sich damit ganz erheblich von einem Miet-
oder Pachtvertrag nach § 1091 ABGB. Das gilt auch für die vertragliche Stel-
lung eines Hotelgastes im Vergleich zur Rechtsposition eines Bestandneh-
mers gerade bei Beendigung des Vertragsverhältnisses, was einer Anwendung
der Frist des § 1111 ABGB gerade auf den hier vorliegenden Beherbergungs-
vertrag entgegensteht. 1 Ob 131/13s.

E 2. Ein Bestandvertrag besteht in der Überlassung des Gebrauchs einer un-
verbrauchbaren Sache gegen Entgelt auf gewisse Zeit (§ 1090 ABGB). Dass
die Überlassung der Nutzung der Wohnung durch den Beklagten (nur) zu
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Wohnzwecken erfolgte, wird vom Revisionswerber nicht in Abrede gestellt.
Entgegen seiner Ansicht erfolgte die Gebrauchsüberlassung entgeltlich. Für
die Beurteilung, ob die Überlassung einer Wohnung ungeachtet eines dem Ei-
gentümer zu zahlenden Geldbetrags als unentgeltlich iS d § 981 ABGB zu
qualifizieren ist, ist nach neuerer Rsp des OGH darauf abzustellen, ob die
übernommenen Kosten ihrer Natur nach aus dem Gebrauch resultieren oder
ob sie den Liegenschafts-(mit-)eigentümer unabhängig von jedem Gebrauch
der Liegenschaft aufgrund seiner (Mit-)Eigentümerstellung treffen (8 Ob 25/
06 v SZ 2006/52; 1 Ob 132/08 f). Die Übernahme der Kosten der zweiten Art
stellt Entgelt dar (vgl nur RIS-Justiz RS0020551). Entgelt in diesem Sinne sind
im vorliegenden Fall jedenfalls die monatlichen Raten für die anteilige Rück-
zahlung der Sanierungsdarlehen und die monatlichen Beträge zum Repara-
turfonds. 10 Ob 26/13s.

Literatur:

Hausmann, Wieviel MRG verträgt ein Superädifikat? wobl 2013, 101

Erfordernisse

§ 1092. Miet- und Pachtverträge können über die nämlichen Gegen-
stände und auf die nämliche Art, als der Kaufvertrag geschlossen werden.
Der Miet- und Pachtzins wird, wenn keine andere Übereinkunft getroffen wor-
den ist, wie das Kaufgeld entrichtet.

Entscheidung:

E 1. Nach der Rsp zu den Personenhandelsgesellschaften vor der Handels-
rechtsreform (vgl dazu in Würth in Rummel3 § 1094 Rz 10), war bei einem
Mietvertrag über ein Geschäftslokal mit einer offenen Handelsgesellschaft
mangels anderer Vereinbarung der Parteiwille dahin zu verstehen, dass als
Vertragspartner der jeweilige Inhaber des Unternehmens gelten soll (RIS-Jus-
tiz RS0014370). Der mit der Gesellschaft abgeschlossene Mietvertrag wird
durch deren Auflösung nicht aufgelöst, sondern geht auf den das Geschäfts-
lokal übernehmenden Gesellschafter über (RIS-Justiz RS0021236). Ein Be-
standvertrag mit einer Handelsgesellschaft bleibt idR durch den Wechsel
der Gesellschafter, die Umwandlung in eine Einzelfirma oder Weiterveräuße-
rung des Unternehmens unberührt (vgl RIS-Justiz RS0032807).
Diese für Personenhandelsgesellschaften entwickelten Grundsätze können
nach der Lehre auch auf eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts angewendet
werden, wenn gegenüber dem Vermieter die Gesellschaft als von dem wech-
selnden Gesellschafter bestandunabhängige Einheit, etwa unter einer beson-
deren Geschäftsbezeichnung, aufgetreten ist. Dann ist davon auszugehen,
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dass die jeweiligen Gesellschafter als Vertragspartner des Vermieters eintre-
ten (Ch. Nowotny, Einfluss von Änderungen im Gesellschaftsverhältnis auf
die Geschäftsraummiete, GesRZ 1986, 20). 6 Ob 117/13v immolex‑LS
2013/77 = immolex 2014/1 (Pfiel).

Literatur:

Hausmann, Wieviel MRG verträgt ein Superädifikat? wobl 2013, 101

§ 1093. Der Eigentümer kann sowohl seine beweglichen und unbeweg-
lichen Sachen, als seine Rechte in Bestand geben; er kann aber auch in den Fall
kommen, den Gebrauch seiner eigenen Sache, wenn er einem Dritten gebührt,
in Bestand zu nehmen.

Wirkung

§ 1094. Sind die vertragschließenden Teile über das Wesentliche des
Bestandes, nämlich über die Sache und den Preis, übereingekommen; so ist
der Vertrag vollkommen abgeschlossen, und der Gebrauch der Sache für ge-
kauft anzusehen.

§ 1095. Wenn ein Bestandvertrag in die öffentlichen Bücher eingetra-
gen ist; so ist das Recht des Bestandnehmers als ein dingliches Recht zu be-
trachten, welches sich auch der nachfolgende Besitzer auf die noch übrige Zeit
gefallen lassen muß.

Entscheidung:

E 1. Nach ständiger und gesicherter Rsp des OGH kommt der Eintragung
des Bestandrechts iS d § 1095 ABGB keine allgemein dingliche Wirkung ge-
genüber dritten Personen zu (SZ 23/121; 5 Ob 157/07k; 5 Ob 269/08g; RIS-
Justiz RS0020428, RS0122463). Die Wirkung der Eintragung des Bestand-
rechts beschränkt sich im Wesentlichen auf die in § 1120 ABGB vorgesehe-
nen Rechtswirkungen. Sie beseitigt also insb das Kündigungsrecht des Erwer-
bers der Liegenschaft nach § 1120 ABGB (5 Ob 157/07k mwN; 5 Ob 258/08 i;
5 Ob 269/08 k; RIS-Justiz RS0020428 [T1 und T2]). Dies entspricht auch der
hA der Lehre (Iro in KBB3 § 1095 Rz 2; Würth in Rummel3 § 1095 Rz 1; Bin-
der in Schwimann3 § 1095 Rz 12; Riss in Kletečka/Schauer, ABGB-ON 1.00
§ 1095 Rz 1; Nademleinsky in Schwimann, ABGB-TaKomm2 § 1095 Rz 5;
Hoyer in wobl 1991/75 [Glosse zu 6 Ob 554/90] und NZ 2008/698 [Glosse
zu 5 Ob 157/07k]). 2 Ob 147/12z wobl 2013/128 = immolex-LS 2013/79.
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Wechselseitige Rechte:

1. in Hinsicht auf Überlassung, Erhaltung, Benützung;

§ 1096. (1) Vermieter und Verpächter sind verpflichtet, das Bestand-
stück auf eigene Kosten in brauchbarem Stande zu übergeben und zu erhalten
und die Bestandinhaber in dem bedungenen Gebrauche oder Genusse nicht zu
stören. Ist das Bestandstück bei der Übergabe derart mangelhaft oder wird es
während der Bestandzeit ohne Schuld des Bestandnehmers derart mangelhaft,
daß es zu dem bedungenen Gebrauche nicht taugt, so ist der Bestandnehmer
für die Dauer und in dem Maße der Unbrauchbarkeit von der Entrichtung des
Zinses befreit. Auf diese Befreiung kann bei der Miete unbeweglicher Sachen
im voraus nicht verzichtet werden.

(2) Der Pächter hat die gewöhnlichen Ausbesserungen der Wirtschafts-
gebäude nur insoweit selbst zu tragen, als sie mit den Materialien des Gutes
und den Diensten, die er nach der Beschaffenheit des Gutes zu fordern berech-
tigt ist, bestritten werden können.

Entscheidungen:

E 1. Die Zinsminderung des § 1096 Abs 1, 2. Satz ABGB tritt kraft Gesetzes
und ohne Rücksicht auf ein Verschulden des Bestandgebers ein (RIS-Justiz
RS0021443, RS0021420). 5 Ob 57/13p.

E 2. Bei Beurteilung des Maßes der Beeinträchtigung, hier durch Bauarbei-
ten auf dem Nachbargrund, sind die Grundsätze des § 364 Abs 2 ABGB ana-
log heranzuziehen (RIS-Justiz RS0010567). Dazu vertritt der OGH in stRsp,
dass in einem geschlossenen Siedlungsgebiet, in dem auch bei gleichbleiben-
dem Charakter mit gelegentlichen baulichen Maßnahmen (Schließung von
Baulücken, Umbauten, Erweiterungen, Reparaturen an bestehenden Objek-
ten) gerechnet werden muss, die von solchen baulichen Maßnahmen ausge-
henden Immissionen grundsätzlich als ortsüblich anzusehen sind und soweit
sie auch bei schonungsvoller, die Interessen der Anrainer berücksichtigender
Bauführung unvermeidbar sind, von jedem Nachbarn hinzunehmen sind
(RIS-Justiz RS0033674; 10 Ob 46/04v bbl 2004, 246 mwN). 5 Ob 57/13p.

E 3. Während die Erhaltungspflicht nach § 1096 ABGB bis zur Grenze der
Sittenwidrigkeit abbedungen werden kann, sind die sich aus § 3 MRG erge-
benden Pflichten zugunsten des Mieters zwingend (Prader,MRG3 § 3 Anm 2;
Würth/Zingher/Kovanyi, Miet- und Wohnrecht I22 § 3 MRG Rz 1). § 3 MRG
ist insoferne eine Sonderbestimmung, die im Bereich der Erhaltung eine eige-
ne, vollständige, abschließende und inhaltlich andere Regelung trifft als die in
diesem Umfang verdrängte Norm des § 1096 ABGB (5 Ob 288/08 a immolex
2009/81; 5 Ob 17/09 z SZ 2009/33 = wobl 2009/79 jeweils mwN; RIS-Justiz
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RS0124632). 5 Ob 92/13k Jus-Extra OGH-Z 5410 = immolex 2013/87
(Prader) = Zak 2013/624.

E 4. In Lehre und Rsp besteht Übereinstimmung dahin, dass außerhalb des
Vollanwendungsbereichs des MRG auch eine Vereinbarung getroffen werden
kann, womit sich der Mieter verpflichtet, selbst für die Brauchbarkeit des Be-
standobjekts Sorge zu tragen (2 Ob 550/94 MietSlg 46.097; 3 Ob 20/09 a;
Würth/Zingher/Kovanyi, Miet- und Wohnrecht I22 § 1096 ABGB Rz 5). Auch
die Erwirkung der zum bedungenen Gebrauch erforderlichen Bewilligungen
kann vertraglich dem Mieter überbunden werden (RIS-Justiz RS0020947).
3 Ob 47/13b Zak 2013/507 = immolex-LS 2013/64 = ecolex 2013/312 (Wil-
helm) = wobl 2013/105.

E 5. Die Auffassung der Vorinstanzen, das (die gänzliche Überwälzung der
Behebungspflicht auf den Mieter) gelte nicht für bei Vertragsschluss bereits
vorhandene Mängel, lässt Punkt VIII. außer Acht, der ausdrücklich festhält,
dass die Mieterin das Mietobjekt wie besichtigt übernimmt und über diesen
Zustand hinaus keine weiteren Instandsetzungen oder Verbesserungen be-
gehrt, sondern vielmehr ihrerseits zur Gänze in dem hier interessierenden
Umfang instandhaltungspflichtig ist. Sie verzichtet ferner darauf, Einwendun-
gen derart zu erheben, dass das Mietobjekt eine bedungene oder gewöhnlich
vorausgesetzte Eigenschaft ganz oder teilweise nicht hat. In Punkt IX. des
Vertrags ist (erneut) festgelegt, dass die Mieterin das Objekt im Zustand
wie in Anlage ./2 dargestellt übernimmt, wobei sie Maßnahmen, die für
den Betrieb zusätzlich erforderlich sind, auf ihre Kosten vorzunehmen hat.
Warum diese Bestimmungen auf bei Vertragsschluss vorhandene „geheime“
Mängel nicht anzuwenden sind, ist nicht ersichtlich. Die mietvertragliche Be-
stimmung ist vielmehr dahin auszulegen, dass die Parteien vereinbarten, dass
der Mietgegenstand in dem Zustand bei Übergabe dem geschuldeten Zustand
entspricht. Darin liegt kein unzulässiger Vorausverzicht auf Mietzinsminde-
rung (§ 1096 Abs 1, 3. Satz ABGB), sondern eine – außerhalb des Vollanwen-
dungsbereichs des MRG zulässige – Vereinbarung über den Vertragsinhalt.
Der erkennende Senat vertritt ebenfalls die Ansicht, dass eine in Vertrags-
formblättern betreffend Bestandverträge über Objekte in einem Einkaufszent-
rum enthaltene Klausel, die eine unbeschränkte Überwälzung der Erhaltungs-
pflicht und damit der Kosten für das gesamte EKZ auf den Bestandnehmer
vorsieht, für diesen gröblich benachteiligend ist. Der Bestandnehmer würde
sich einer völlig unabschätzbaren künftigen Kostenlast (auch wenn sie durch
Nachlässigkeiten des Bestandgebers verursacht wurde) aussetzen, während
dem Bestandgeber der Bestandzins und die Befreiung von jeglichem Erhal-
tungsaufwand für sein gesamtes Eigentum zugute kämen. 3 Ob 47/13b Zak
2013/507 = immolex-LS 2013/64 = ecolex 2013/312 (Wilhelm) = wobl
2013/105.

§ 1096 ABGB



E 6. Nach ganz hA obliegen dem Bestandnehmer – unabhängig von der Er-
haltungspflicht des Bestandgebers – kleinere Reparaturen, etwa an Malerei
oder Tapezierung, und die verkehrsübliche Wartung von Einrichtungsgegen-
ständen (vgl Iro in KBB3 § 1096 ABGB Rz 4; Binder in Schwimann3 § 1096
Rz 73; Nademleinsky in Schwimann, ABGB-TaKom2 § 1096 Rz 5). 1 Ob

131/13s.

E 7. Nach § 1096 Abs 1, 2. Satz ABGB trifft die Erhaltungspflicht den Be-
standgeber. Die Regelung der Bestandgeberpflicht ist an sich nachgiebiges
Recht. Es ist daher zulässig, dass der Bestandnehmer – soweit das Recht
zur freien Zinsvereinbarung besteht – als (teilweise) Gegenleistung für die Be-
nützung des Bestandgegenstands dessen Instandhaltung übernimmt (RIS-
Justiz RS0020841). 7 Ob 90/13 f.

E 8. Es kann dem Gesetzgeber nicht unterstellt werden, es wäre ihm entgan-
gen, dass dem Mieter auch nach selbst finanzierter Erneuerung eines mangel-
haften Boilers das Zinsminderungsrecht nach § 1096 ABGB nicht mehr zu-
steht. Wenn der Gesetzgeber ungeachtet dessen § 1096 ABGB nicht iS d
von den Kritikern der Rsp angestrebten Ergebnisses geändert hat, schließt
dies eine planwidrige Lücke in § 1096 ABGB, die mit Analogie zu füllen wäre,
aus.
Unbefriedigende Gesetzesbestimmungen zu ändern, ist nicht Sache der Rsp,
sondern der Gesetzgebung; die Gerichte haben nur die bestehenden Gesetze
anzuwenden; es ist hingegen keineswegs ihre Aufgabe, im Wege der Rechts-
fortbildung oder einer allzu weitherzigen Interpretation möglicher Intentio-
nen des Gesetzgebers Gedanken in ein Gesetz zu tragen, die darin nicht ent-
halten sind. Als maßgebend kann vielmehr nur der objektive Sinn eines ge-
hörig kundgemachten Gesetzeswortlauts angesehen werden. Ein Rechtssatz,
der im Gesetz nicht einmal angedeutet ist, kann auch nicht im Wege der Aus-
legung Geltung erlangen (RIS-Justiz RS0008880, RS0009099).
Das Mietzinsminderungsrecht besteht für die gesamte Dauer der Bestandzeit,
sofern die Brauchbarkeit des Bestandobjekts bis zum Ende der Bestandzeit
beeinträchtigt ist. Die Aussage, das Zinsminderungsrecht solle auch dann be-
stehen, wenn der Mangel des Bestandobjekts beseitigt ist – von welcher Seite
auch immer –, kann dem zitierten Satz dieser Entscheidungen angesichts des
eindeutigen Gesetzeswortlauts des § 1096 ABGB nicht unterstellt werden.
2 Ob 165/13y.

Literatur:

Fidler, Aufwendungen des Mieters zur Mangelbeseitigung, wobl 2013, 307
Iro, Rauchen auf dem Balkon, RdW 2013, 315
Jurgutyte/Oswald, Des Nachbarn Rauch – allgemein üblich und unvermeidlich? Zak
2013, 307

8

ABGB § 1096



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX3:2002
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA1)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


